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gegangen. Durch Kiindigung ging im Berichtsjahr eine Ver-

tragssumme von 4,7 Millionen Franken unter. Die Vertrags-

summen noch nicht zugeteilter, ungekiindigter Vertrdge sind
von 57 Millionen Franken auf go Millionen Franken, jene
der zugeteilten Vertrdge von 57 auf 54 Millionen Franken
zuriickgegangen. Damit ist der Anteil der zugeteilten Ver-
trage am Gesamtbestand neuerdings gestiegen, ndmlich von
50,1 Prozent auf 64,5 Prozent.

Die eigenen Mittel der Kassen haben innert Jahresfrist
um 160 000 Franken zugenommen und beliefen sich Ende
1941 auf 2,85 Millionen Franken, das sind %,6 Prozent
der Verbindlichkeiten. Bei allen fiinf Kassen iibersteigen die
vorhandenen eigenen Mittel den in der eingangs erwihnten
Verordnung geforderten Mindestbetrag. Samtliche Kassen
wiesen auf Ende des Jahres 1941 zusammen 24,05 Millionen
Franken Zuteilungsmittel aus. Die Zuteilungsmasse hat sich
im Jahre 1941 um 3,8 Millionen Franken verringert. In der
Verringerung des Zuteilungsfonds kommt das Schrumpfen
des eigentlichen Kreditkassengeschiftes deutlich zum Aus-
druck. Auch das Anwachsen der Sonderguthaben aus Um-
wandlung ist als Abbau des auf kollektiver Grundlage auf-
gezogenen Bauspargeschiftes zu bewerten. Die Guthaben
der Kreditnehmer sind von 20,089 Millionen Franken auf
13,605 Millionen Franken zuriickgegangen. Vom gesamten
Riickgang von 6,483 Millionen Franken sind fiir Riickzahlung
von Guthaben 1,89 Millionen Franken verwendet worden, das
sind 0,36 Millionen Franken mehr als im Jahre 1940. Die

Umwandlung von Guthaben steht auch diesmal an erster
Stelle ; die bei Zuteilung verrechnete Eigenleistung hat keine
grole Anderung erfahren. Die Zuteilungsdarlehen wiesen
Ende 1941 einen Bestand von 23,488 Millionen Franken auf,
das sind 3,728 Millionen Franken weniger als zu Beginn des
Jahres. Nach dem Bericht der Aufsichtsbehorde erreichten die
Zuteilungen einen Betrag von 2,894 Millionen Franken, davon
erledigten sich 0,328 Millionen Franken zufolge Verzichts auf
Darlehen, so daf mit Einrechnung von Pendenzen aus dem
Vorjahre 2,670 Millionen Franken ausbezahlt wurden. Die
Darlehensgewdhrung ist um 0,43 Millionen Franken oder
rund 35 Prozent geringer ausgefallen als im Jahre 1940.
Beriicksichtigt man noch die zufolge Darlehensverzichtes
untergegangene Zuteilungssumme, so kann gesagt werden, daf}
die Zuteilungen zu drei Vierteln auf eine Riickzahlung der
Eigenleistung hinauslaufen !

Die Fremdgelder haben in der Berichtsperiode um 3,666
Millionen Franken zugenommen und werden mit 22,401 Mil-
lionen Franken ausgewiesen. Zwei Drittel der Zunahme der
Fremdgelder resultierten von in Sonderguthaben umgewan-
delten Kreditvertrdgen, und es sind die Sonderguthaben damit
von 6,116 Millionen Franken auf 8,601 Millionen Franken
angestiegen. Mit der Tatsache, daB} letztere fast drei Fiinftel
des gesamten Fremdgeldes ausmachen, kann wohl der Unter-
gang des Gedankens des Bausparwesens nicht besser belegt
werden.

P. K.

Der Aufstieg des Lebensmittelvereins Ziirich in den letzten 15 Jahren

(Eing.) Paragraph 2 der Statuten des LVZ. lautet: «Die
Genossenschaft bezweckt die Verbesserung der Skonomischen
Lage und die Forderung der sozialen Wohlfahrt ihrer Mit-
glieder. Diesen Zweck sucht sie zu erreichen durch: gemein-
samen Einkauf oder eigene Produktion der Gegenstande des
taglichen Bedarfs in guter Qualitdt und Abgabe an die Mit-
glieder zu billigen Preisen, unter Beriicksichtigung der Bediirf-
nisse der breiten Schichten der werktitigen Bevolkerung.s

DaBl der Lebensmittelverein seine Aufgabe erfiillt, be-
weisen folgende Tatsachen:

1. Die Zahl der Mitglieder stieg in den letzten 8 Jahren von

20 168 auf 40 ooo.

2. Der Gesamtumsatz stieg seit 1927 von 13,5 auf 35 Mil-
lionen Franken.

3. Die Zahl der Ablagen stieg von 108 auf 154.

4. An Riickvergiitungen wurden an die Hausfrauen seit 1927
ausbezahlt: Fr. 24 220 938.42.

5. Der Reservefonds stieg von Fr. 158 00oo.— auf Franken
2 155 510.—. Dieser soll die Verluste ausgleichen, welche
nach Kriegsende dadurch entstehen werden, da} die Waren
billiger zum Verkauf gelangen, als wir sie in Kriegszeiten
haben anschaffen miissen.

6. Abschrei'bungen auf eigenen Liegenschaften seit 1927 fiir
Fr. 3012 000.—.

7. Durchfithrung von Neu- und Umbauten fiir Franken
6 240 000.—, daneben Schaffung eines Bau- und Repa-
raturenfonds von Fr. 760 000.—.

8. Aufnung des Mitgliederfonds von Fr. 20 000.— auf
Fr. 362 834.—.

Das Problem der Abzahlungsgeschéfte vor Bundesgericht

Wenn zwischen Verkdufer und K#ufer ein Abzahlungs-
geschift mit Eigentumsvorbehalt vereinbart worden ist, der
Verkdufer aber unter Zuriicknahme des Kaufobjekts vom
Vertrage zuriicktritt, weil der Kdufer die Ratenzahlungen
nicht mehr zu leisten vermag, so hatte das Bundesgericht in
einem frithern Entscheid den Grundsatz aufgestellt, daf} sich
in einem solchen Falle der Verkiufer den Wert der Sache
im Zeitpunkt der Riicknahme anrechnen lassen muB, soweit
dieser zusammen mit dem Mietzins und einer allfdlligen Ent-
schiadigung fiir Abniitzung den vereinbarten Kaufpreis iiber-
steigt.

Im Gegensatz zu diesem Entscheid wird nun in einem
neuen Urteil erklidrt, daB der Wert des Kaufobjektes bei
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dieser Abrechnung in keiner Weise zu beriicksichtigen ist. In
der Begriindung wird ausgefiihrt, daB durch die Art. 716 ZGB.
und 227 OR. zwingend und vollstindig umschrieben wird,
wie diese Abrechnung zu gestalten ist. Danach tritt an die
Stelle des aufgelésten Kaufvertrages ein dem Mietvertrag
analoges Rechtsverhiltnis, wonach der Vermieter Anspruch
auf Riickerstattung der Mietsache hat und der Mieter fiir
die Zeit des Gebrauches des einstigen Kaufobjektes einen
angemessenen Mietzins sowie bei anormaler Beniitzung eine
weitere Entschidigung zu entrichten hat, von diesem Betrag
aber keine Abziige machen darf, auch wenn er den Wert der
Mietsache iibersteigen sollte.



	Das Problem der Abzahlungsgeschäfte vor Bundesgericht

